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Bürger für Aktive Kommunalpolitik e.V. – Fraktion im Rat der Stadt Sendenhorst 

 
Herrn Bürgermeister 
Berthold Streffing 
Kirchstraße 1 

48324 Sendenhorst 
 

 
Sendenhorst-Albersloh, 17.08.2020 

 
Anträge gemäß § 16 bzw. Anfragen gemäß § 20 der Geschäftsordnung zur Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.08.2020  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ergänzend zu unseren Anfragen vom 18.07.2020 bzw. Bezug nehmend auf die Antworten der Verwal-
tung in der Vorlage 1300/20 vom 30.07.2020 bitten die B.f.A um eine Stellungnahme zu folgenden 
Feststellungen: 

Die Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 15.09.2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 
28.09.2018 legt in  § 6 „Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner“ fest 

(1) Der Rat hat die Einwohner/innen über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt Senden-
horst zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise 
der Unterrichtung (z.B. Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrich-
tung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Einwoh-
nerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall.  

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen oder 
Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohner/innen verbunden 
sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

In der Zuständigkeitsordnung für Rat, Ausschüsse und Verwaltung der Stadt Sendenhorst (ZustO) vom 
10.09.2015 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.02.2019 werden die Zuständigkeiten der Ausschüs-
se des Rates der Stadt Sendenhorst festgelegt 

§ 10 regelt die Zuständigkeiten des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt  

(1) Der Ausschuss ist unbeschadet von … zuständig für die bauliche, verkehrliche und wirtschaftliche 
Stadtentwicklung. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben der 
- Landes- und Regionalplanung  
- Bauleitplanung 
- sonstigen städtebaulichen Entwicklung  
- Verkehrsplanung  
- wirtschaftsstrukturellen Entwicklung 

(5) Der Ausschuss ist darüber hinaus zuständig für folgende planungsrechtliche Entscheidungen: 

c) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen in den Fällen des 
§ 34 BauGB, sofern das Vorhaben für die städtebauliche Entwicklung von besonderer Bedeutung ist 

In der Vorlage 1300/20 stellt die Verwaltung dar, dass die negativen Auswirkungen durch den Verlust 
des Bürgerhaussaals am Kühl in Sendenhorst ein vieldiskutiertes Thema waren, weil dieser Saal von 
besonderer Bedeutung für das Vereins-, Kultur- und Veranstaltungswesen in Sendenhorst gewesen sei! 
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Damit wird deutlich, dass auch die Schaffung einer Ersatzmöglichkeit ein Vorhaben ist, das die 
strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflusst! Über die Unterrichtung der 
betroffenen Einwohner/innen hätte der Rat bzw. der zuständige Ausschuss entscheiden müssen! 

Daneben hat sich in den bisherigen Veranstaltungen durch die Anwesenheit und Kommunikation der 
Betroffenen ebenso deutlich gezeigt, dass die Errichtung einer Partyhalle an dem geplanten Standort im 
Gewerbegebiet Schörmel-West mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohner/innen 
verbunden ist! 

In der Zuständigkeitsordnung wird konkret festgelegt, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt für Aufgaben der baulichen, verkehrlichen und wirtschaftlichen Belange zuständig ist.  

Es wird deutlich, dass für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens der Stadt Sendenhorst zur 
Bauvoranfrage des Investors Kirsch spätestens im Juni 2020 eine Befassung des zuständigen Ausschus-
ses für Stadtentwicklung und Umwelt erforderlich gewesen wäre! 

Diese Missachtung der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung der Stadt Sendenhorst hat aus 
Sicht der B.f.A. Auswirkungen auf den rechtlichen Bestand des erteilten gemeindlichen Einvernehmens. 
Diese müssten ggf. juristisch geklärt werden! 

Deshalb die Anfrage: 

Warum ist die vorgesehene Beteiligung des zuständigen Ausschusses nicht erfolgt? 

Aus vorgenannten Gründen beantragen die B.f.A.: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, dass die Verwaltung beauftragt 
wird, eine Änderung des Bebauungsplans Schörmel-West mit dem Ziel zu erarbeiten, die Nutzung 
von Flächen innerhalb BPlan-Gebietes für die Errichtung von Vergnügungsstätten zu untersagen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Klärung der rechtlichen Folgen bezüglich des zu Unrecht 
erteilten gemeindlichen Einvernehmens eine Veränderungssperre für den betroffenen Bereich des 
Baugebietes Schörmel-West, ggf. auch im Hinblick auf eine Änderung dieses BPlanes, zu 
veranlassen. 

Die grundsätzliche Möglichkeit einer solchen Vorgehensweise findet sich zum Beispiel in den Urteilen 
des OVG Münster 08.05.2018, Az. 2 D 44/17 bzw. des Bundesverwaltungsgerichts, 4. Senat vom 
12.09.2013, Az.: 4 C 8/12 

Für die Bearbeitung der vorgenannten Anfragen bzw. des Antrages bedanken wir uns im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Hans Ulrich Menke 
Fraktionsvorsitzender 
 
D/Fraktionsvorsitzende (mit der Bitte um Unterstützung) 
D/Presse (mit der Bitte um Berichterstattung)  


